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Einleitung

Wie in den großen Industrieländern findet die Diskussion über „Corporate 
Governance“ bereits seit geraumer Zeit in China statt. Mit guter „Corporate 
Governance“ sollte die Wettbewerbsfähigkeit Chinas in der internationalen 
Wirtschaftsordnung verbessert werden, weil es Investoren, insbesondere 
ausländischen institutionellen Investoren, gerade auf eine gute Corporate 
Governance ankomme.1 Der chinesische Gesetzgeber hat infolgedessen ein 
Bedürfnis nach besseren internen Kontrollmechanismen und insbesondere 
einer Verschärfung der Organpflichten und -haftung gesehen, veranlasst ei-
nerseits durch die Wirtschaftskrise in Südostasien und die Unternehmens-
skandale in den USA in der jüngeren Vergangenheit und andererseits durch 
die Straffälligkeit des Führungspersonals von mehreren chinesischen bör-
sennotierten AGs in den letzten Jahren.2 Auch für die börsennotierten AGs, 
bei denen die mittels Marktkräfte wirkenden, externen Steuerungsmechanis-
men als Alternative in Betracht kommen, ist die Regulierung der Unterneh-
mensführung durch das Organisations- und Organhaftungsrecht in China 
gleichwohl von erheblicher praktischer Bedeutung, weil unter den Gegeben-
heiten des chinesischen Kapitalmarkts die Marktsteuerung nur sehr begrenzt 
einsatzfähig ist.3

Das 2005 gründlich reformierte Kapitalgesellschaftsgesetz (KgG) ver-
pflichtet in § 147 Abs. 1 (§ 148 Abs. 1 KgG 2005)4 die Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitglieder sowie die leitenden Manager ausdrücklich zu Treue 
und Fleiß. Es ist nunmehr für die Anteilseigner möglich, unter den Voraus-
setzungen des § 151 (§ 152 KgG 2005) Haftungsansprüche der Gesellschaft 
gegen die oben genannten Personen im Namen der Gesellschaft einzukla-
gen. Während die einzelnen Treuebruchtatbestände in § 148 (§ 149 KgG 

1 陈清泰 [CHEN, Qingtai], „加入WTO与中国的公司治理改革“ [WTO-Beitritt 
und Corporate Governance-Reform in China], 《中国经济时报》 [Chinesische Wirt-
schaftszeitung] (07.06.2002), http: /  / www.china.com.cn / chinese / zhuanti / 169145.htm 
(abgerufen am 24.06.2013). Der Verfasser war derzeit ein stellvertretender Dirktor des 
Entwicklungsforschungszentrums des Staatsrats.

2 Vgl. Jiang, in: FS Horn (2006), S. 435, 441.
3 Eingehend § 2 II.
4 Mit der letzten Reform des KgG vom 28.12.2013 haben sich die Paragrafen 

verändert. Zur Klarstellung werden im Folgenden die Paragrafen der alten und neu-
en Gesetzesversion zitiert. Soweit die Gesetzesversion nicht erwähnt wird, handelt 
es sich um die aktuelle.
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2005) aufgelistet werden, enthält das Gesetz zur Fleiß- bzw. Sorgfaltspflicht 
weder Definitionen noch Regelbeispiele. Der größte Teil der Veröffentli-
chungen zur Organhaftung versucht aus den US-amerikanischen Judikaturen 
die Treue- und Sorgfaltspflichten zu konkretisieren.5

Auch im deutschen Recht ist es gängige Praxis, die generalklauselartige 
Vorschrift zur Organpflicht des § 93 Abs. 1 AktG durch rechtsvergleichende 
Verarbeitung des stoffreichen US-amerikanischen Richterrechts zu konkreti-
sieren.6 Aber die Rechtsvergleichung in Deutschland und China unterschei-
det sich erheblich in ihren Ausgangspunkten und Zielsetzungen. Während es 
in Deutschland um die Ausfüllung der haftungsrechtlichen Generalklausel 
durch punktuelle Aufnahmen der nützlichen ausländischen Rechtsideen im 
Rahmen des eigenen dogmatisch bereits hinreichend strukturierten Organ-
haftungsrechts geht, geht es in China darum, die als vage und unbrauchbar 
wahrgenommene eigene haftungsrechtliche Generalklausel durch umfassen-
de Übertragung des US-amerikanischen Rechts zu erschließen. Es ist aber 
fraglich, in welcher Weise das Organhaftungsrecht eines Landes, das sich 
der Technik der Kodifizierung bedient, auf der Grundlage der fremden Fall-
materialien ausgebaut werden kann. Wenn man das US-amerikanische 
Richterrecht in der Weise „kodifizieren“ würde, dass die Rulings der Leit-
entscheidungen wie Gesetzesbestimmungen gehandhabt werden,7 bestünde 
die Gefahr, dass man im inländischen Recht nur Verwirrung anrichten 
würde. Wenn das Recht des Importlandes außerstande ist, eine dogmatische 
Struktur anzubieten, in der sich die ausländischen Rechtsinstitute angemes-
sen ansiedeln können, dann wird das geschluckte ausländische Recht ein 
Fremdkörper bleiben, der eher störend als hilfreich wirkt. Dafür ist der 
Umgang der chinesischen Gerichtspraxis und des Schrifttums mit der Busi-
ness Judgment Rule der US-amerikanischen Prägung ein gutes Beispiel.8 
Ein Anliegen der vorliegenden Arbeit ist deswegen, mit Hilfe des dogma-
tisch gut strukturierten deutschen Rechts das chinesische Recht (nicht das 
Gesetz) zu Organpflichten auszuarbeiten.

5 李燕 [LI, Yan], 《现代法学》 [Moderne Rechtswissenschaft], 01 / 2008, 
S. 121 ff.; 任自力 [Ren, zili], 《比较法研究》 [Rechtsvergleichende Forschung], 
02 / 2007, S. 109 ff.; 汪青松 [WANG, Qingsong], 《东北大学学报》 [Wissenschafts-
magazin der Nordosten-Universität], 09 / 2008, S. 431 ff.

6 Vgl. z. B. Abeltshauser, Leitungshaftung; Paefgen, Unternehmerische Entschei-
dungen; Knapp, Treuepflicht.

7 Vgl. z. B. bei 李燕 [LI, Yan], 《西南民族大学学报》 [Wissenschaftsmagazine 
der Südosten-Na7tionalitäten-Universität], 03 / 2009, S. 227, 231, die zur Konkreti-
sierung der Vorstandspflichten in der Übernahmesituation vorschlägt, die Rulings in 
drei wichtigsten Entscheidungen des Delaware Supreme Court (Unocal Corp. v. 
Mesa Petroleum Co., Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdngs, Paramount 
Communications, Inc. V. Time Inc.) gesetzlich niederzulegen.

8 Dazu näher § 3 II. 2.
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Wegen der typischerweise konzentrierten Aktionärsstruktur besteht der 
Prinzipal-Agent-Konflikt bei börsennotierten chinesischen AGs vornehmlich 
im Verhältnis der Aktionäre untereinander.9 In der Öffentlichkeit besonders 
negativ wahrgenommen werden die vielfältigen Vermögenszuwendungen 
der börsennotierten Gesellschaften an ihre Großaktionäre, die häufig in 
beträchtlichem Maße vorgekommen sind. In den wenigen Fällen, in denen 
die Minderheitsaktionäre der Gesellschaften mit Klagen Abhilfe schaffen 
wollten, wurden meistens nur die Großaktionäre und nicht die Organmit-
glieder als Beklagte in Anspruch genommen.10 Eine Erklärung dafür sieht 
man in der besseren Bonität der Großaktionäre, die in der Regel ein Unter-
nehmen sind.11 Diese praktische Erwägung ist nachvollziehbar, weil die 
Vorstellung, ein Unternehmen sei zahlungsfähiger als eine natürliche Person, 
in der chinesischen öffentlichen Wahrnehmung wohl immer noch gegenwär-
tig ist. Diese Prämisse lag auch dem § 60 Abs. 3 KgG 1993 zugrunde, der 
Sicherheitsleistungen im Namen der Gesellschaft für natürliche Personen 
verbot. Erst im Vorfeld der Gesetzesnovellierung 2005 hat sich die Einsicht 
durchgesetzt, dass eine derartige Einschränkung nicht mehr zeitgemäß und 
für das Risiko des Sicherungsgebers nicht die Identität, sondern die Bonität 
der Hauptschuldner im konkreten Fall entscheidend ist.12 Eine weitere plau-
sible Erklärung für das äußerst geringe Haftungsrisiko der Organmitglieder 
wegen Vermögenszuwendungen an Aktionäre können die hohen Schwellen 
der abgeleiteten Aktionärsklage liefern, die die kleinen Aktionäre der chi-
nesi schen börsennotierten AGs besonders hart betreffen.13

Vermutlich besteht das Hauptproblem aber in dem noch schwach ausge-
prägten Bewusstsein aller beteiligten Akteure darüber, von wessen Interes-
sen sich die Organmitglieder vorrangig leiten lassen müssen. Nicht nur die 
unabhängigen Vorstandsmitglieder, sondern auch die Organmitglieder als 
solche und insbesondere diejenigen, die aufgrund der Nominierung eines 
Großaktionärs in den Vorstand oder Aufsichtsrat gewählt oder als leitende 
Manager vom Vorstand bestellt sind, sollen Interessenhüter der Gesellschaft 
sein. Es scheint, dass nicht nur die Aktionäre, sondern auch die Börsenauf-
sichtsbehörde über dieses Bewusstsein nicht verfügen. Die detaillierten 
Regelungen der CSRC (China Securities Regulatory Commission) zur Über-
wachung der related party transactions durch die unabhängigen Vorstands-

9 Dazu § 2 I. 1.
10 Zu Haftungsfällen in China § 6 II. 2.
11 马太广 [MA, Taiguang], 《董事责任》 [Haftung der Vorstandsmitglieder], 

S. 317.
12 Vgl. 王玉梅 [WANG, Yumei], 《现代法学》 [Moderne Rechtswissenschaft], 

04 / 2004, S. 139, 140; 赵旭东 [ZHAO, Xudong], in: 王保树 / 王文宇主编 [WANG, 
Baoshu / WANG, Wenyu (Hrsg.)], S. 145, 152.

13 Eingehend § 6 II. 2.




